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Landkreis Amberg-Sulzbach 
 

 
 

 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr. 

11/028/2026 

Erstellt am 

27.04.2026 

Sachgebiet 

11 - Hauptverwaltung 
 

Verfasser 

Reindl, Carola  

Gremium Datum Behandlung Zuständigkeit 

Kreistag 11.05.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH (OVEG);  
Vorschlag zur Bestellung eines Stellvertreters des Landrats im Aufsichtsrat der 
OVEG 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
 
 
Zur Bestellung als Stellvertreter des Landrats des Landkreises Amberg-Sulzbach im Aufsichtsrat der 
Ostbayerischen Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH (OVEG) wird vorgeschla-
gen: 
 

S i t z  S t e l l v e r t r e t u n g  

Nr. Name, Vorname 

1.  
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Vorlagebericht 
 
Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf hat im Jahr 2005 eine 100%-ige Tochtergesell-
schaft, nämlich die Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH (OVEG) 
errichtet. Aufgabe der OVEG ist die ordnungsgemäße Entsorgung (energetische Verwertung und 
thermische Beseitigung) von Gewerbemüll sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkei-
ten. 
 
 
Rechtsgrundlage:  Gesellschaftsvertrag der Ostbayerischen Verwertungs- und Energie-

erzeugungsgesellschaft mbH (OVEG) 
 

Allgemeines:  – Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist Verbandsmitglied des 
Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf. 
 

– Sitz der Gesellschaft ist Schwandorf. 
 

Organe:  – Geschäftsführer 
– Gesellschafterversammlung 
– Aufsichtsrat 

 
Aufsichtsrat:  – Nach § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages gehören dem Auf-

sichtsrat der Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Müll-
verwertung Schwandorf sowie die geborenen Mitglieder des Ver-
bandsausschusses des Zweckverbandes Müllverwertung 
Schwandorf (weitere Aufsichtsratsmitglieder) an. Für den Land-
kreis Amberg-Sulzbach ist der Landrat kraft Amtes Mitglied des 
Verbandsausschusses des Zweckverbandes Müllverwertung 
Schwandorf („geborenes Mitglied“). 
 

– Vorsitzender des Aufsichtsrats ist der Verbandsvorsitzende des 
Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf. Der Aufsichtsrat 
wählt aus seiner Mitte einen ersten und zweiten Stellvertreter des 
Vorsitzenden. 
 

– Für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder gilt die für Stadträte und 
Kreistage in Bayern gesetzlich bestimmte Wahlperiode entspre-
chend. Die Amtszeit endet damit für alle weiteren Mitglieder des 
Aufsichtsrates mit dem Schluss der ersten Gesellschafterver-
sammlung, die nach dem Ende der für die Stadträte und Kreis-
tage in Bayern gesetzlich bestimmten Wahlperiode erfolgt. 
 

– Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während der Wahlperiode aus 
seinem kommunalen Amt bei einem Verbandsmitglied aus, so 
verliert es auch seinen Sitz im Aufsichtsrat. 
 

Landrat:  – Ist kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrates der OVEG („gebore-
nes Mitglied“), weil er kraft Amtes Mitglied des Verbandsaus-
schusses des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf ist 
(„geborenes Mitglied“). 
 

– Bestellungsbeschluss nicht erforderlich 
 

 
Stellv. Landrat, weit. 
stellv. Landrat: 

 – Ist nicht kraft Amtes Stellvertreter des Landrats im Aufsichtsrat 
der OVEG („geborenes stellv. Mitglied“). 
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Stellvertretung des 
Landrats als Mitglied 
des Aufsichtsrats: 

 – Für jedes Aufsichtsratsmitglied wird für den Fall seiner Verhin-
derung ein Stellvertreter namentlich durch die Gesellschafter-
versammlung der OVEG bestellt (stellv. Aufsichtsratsmitglied). 
 

– Benennung: Vom Kreistag zu vergeben (Vorschlagsbeschluss); 
die Ernennung als stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied erfolgt 
dann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der 
OVEG. 
 

– Gemäß Mitteilung der OVEG sollte der Personenkreis auf 
Vertreter im Amt bzw. auf Verbandsräte der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Müllverwertung Schwan-
dorf beschränkt werden. 
 

Weitere Sitze („geko-
rene“ Mitglieder): 

 – Anzahl der weiteren Sitze, die auf den Landkreis entfallen: 0 
 

 
 
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Die bisherige Besetzung stellte sich wie folgt dar: 
 
Zur Bestellung als Stellvertreter des Landrats wurde vorgeschlagen (Vorschlagsbeschluss): 
 

S i t z  S t e l l v e r t r e t u n g  

Nr. Name, Vorname 

1. Dollacker Markus 

 
 


